
LANDKREIS GIFHORN  

Beratung für junge      

Menschen mit Behinderung  

und deren Familien 

Verfahrenslotsin                    

im Landkreis Gifhorn 



 

BERATEN   

UNTERSTÜTZEN    

BEGLEITEN 

 

Beratung für Kinder und junge Menschen mit Be-

hinderung zu allen Themen der Unterstützung:  

 Aufklären welche Ansprüche vorliegen könn-

ten 

 Orientierung geben im Leistungssystem der 

Unterstützung, z.B. wo ein Antrag gestellt 

werden kann.  

 Unterstützung von der Antragstellung für 

Leistungen bis zur Begleitung bei Gesprä-

chen mit Behörden.  
 

Wer kann sich beraten lassen? 

 Alle Kinder und junge Menschen mit Behin-

derung bis zum 27. Lebensjahr 

 Deren Angehörige 

 Pflegeeltern, gesetzliche Vertreter 

 

Die Beratung ist vertraulich und neutral, damit 

junge Menschen mit Behinderungen, die Leistung 

erhalten, die ihnen zusteht.  

Der junge Mensch mit Behinderung und deren Fa-

milie entscheidet ob und wie lange die Hilfe durch 

die Verfahrenslotsin in Anspruch genommen wird.  

Kontakt und Information: 

Landkreis Gifhorn, Frau Mund                                            

Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn  

Tel: 05371/82-811                                                                               

E-Mail: julia.mund@gifhorn.de 

Videosprechstunde: jeden Dienstag von 8:30 bis 12:30 Uhr 

(nach vorheriger Anmeldung) 

 


